
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) im Rahmen von Kaufverträgen  
 
zwischen  
der Spanier-Gillot GmbH & Co KG, Bahnhofstrasse 33, 67591 Hohen-Sülzen, Gesellschafter: Carolin 
Spanier-Gillot und Hans Oliver Spanier, Tel: 06243. 906515, Email: info@kuehlingandbattenfeld.com 
USt.ID: DE 282147452 - im Folgenden „SG GmbH & Co KG“ oder „wir“ oder „Anbieter“-oder 
„Unternehmer“ genannt 
und  
den in § 2 dieses Vertragswerks bezeichneten Kunden  - im Folgenden „Kunde“- genannt 
geschlossen werden. 

 
§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmung 
 
(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen der SG GmbH & Co KG und dem Kunden gelten ausschließlich 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 
Fassung. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es 
sei denn, der Anbieter stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

(2) Der Kunde ist Händler, Gastronom oder Importeur. Der Unternehmer ist eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

 
§ 2 Vertragsschluss 

(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment der SG GmbH & Co KG Produkte bzw. von den Marken Kühling-
Gillot und Battenfeld Spanier, insbes. Weine und Sekte auswählen und bestellen. Die Bestellung erfolgt 
per Email oder Telefon. 

 (2) Die SG GmbH & Co KG bestätigt die Bestellung per Telefon oder Email. Der Vertrag ist spätestens 
bei Lieferung der Ware bestätigt. Der Vertragstext bestehend aus Lieferschein, Rechnung mit Hinweis 
auf unsere AGBs und Kontodaten wird dem Kunden durch uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-
Mail oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter Wahrung des 
Datenschutzes gespeichert.  

(3) Das Warenangebot richtet sich ausschließlich an Kunden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  

(4) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher oder englischer Sprache 

 
§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit 
 
(1) Sobald die Bestellung eingegangen ist, kümmern wir uns umgehend um den Versand der Ware per 
Spedition oder Paketdienst. 
 
(2) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten 
Produkts verfügbar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies bei Bestellung bzw. vor der Lieferung 
unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht der Anbieter von einer 
Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. 
 



(3) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar, teilt 
der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich mit. 
 

§ 4 Eigentumsvorbehalt 
 
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Anbieters. (§449 
BGB) 

 
§ 5 Zahlungsmodalitäten, Preise und Versandkosten 

 (1) Die Preise gelten ab 500 € frei Haus innerhalb Deutschlands zzgl. 19 % Mehrwertsteuer 
einschließlich Sektsteuer, Glas und Verpackung sowie der Entsorgungsgebühren für Dienstleistung der 
EKO-Punkt GmbH. Sollten Versandgebühren anfallen, teilen wir diese dem Kunden mit. Bei 
Insellieferungen berechnen wir zusätzlich den Zuschlag der Spedition.  

Zahlung innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug, sofern nicht anders vereinbart. 

 (2) Die Mindestbestellmenge für den Export beträgt 504 Flaschen. Die Preise verstehen sich ex cellar, 
in der Originalverpackung. Sollten Versandgebühren anfallen, teilen wir diese dem Kunden vorab mit. 

Die Zahlung ist ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum fällig, sofern nicht anders 
vereinbart. Spezielle Etikettierungswünsche und zusätzliche Etiketten für Ihr Land müssen 30 Tage im 
Voraus mitgeteilt und bestellt werden. Im Falle einer Umetikettierung und Neuverpackung werden die 
Mehrkosten entsprechend in Rechnung gestellt. 

 
(3) Der Versand der Ware erfolgt per Paketdienst oder Spedition. Das Versandrisiko trägt der Anbieter. 
Bei ex cellar trägt der Kunde das Versandrisiko.  
 
(4) Versendet der Anbieter auf Verlangen des Käufers die verkaufte Sache nach einem anderen Ort als 
dem Erfüllungsort, so geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem 
Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt 
ausgeliefert haben (§477 I BGB).  
 
 

§ 6 Mängelhaftung (Gewährleistung) 
 
Handelt der Käufer als Unternehmer gilt folgendes: 

Gelieferte Waren sind vom Kunden, soweit dies nach ordnungsmäßigem Geschäftsgange tunlich ist, 
unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen. Wenn sich ein Mangel zeigt, ist uns unverzüglich 
Anzeige zu machen. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, 
dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich 
später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung gemacht werden, 
anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. § 377 HGB bleibt 
unberührt. Seiner Untersuchungspflicht ist der Kunde auch im Falle des Rückgriffes des Unternehmers 
nach § 478 BGB nicht enthoben. Zeigt er in solchen Fällen den von seinem Abnehmer geltend 
gemachten Mangel nicht sofort an, so gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. 



Soweit ein Mangel vorliegt, sind wir unter Berücksichtigung der Art des Mangels und der berechtigten 
Interessen des Kunden berechtigt, die Art der Nacherfüllung zu bestimmen. Eine Nacherfüllung gilt bei 
diesen Verträgen nach dem erfolglosen dritten Versuch als fehlgeschlagen. Diese Ziffer gilt nicht im 
Fall des Rückgriffes nach § 478 BGB. 

Im Fall der Nacherfüllung bei Mängeln sind wir nur insoweit verpflichtet, die hierfür erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege,- Arbeits- und Materialkosten zu tragen, als sich diese 
nicht dadurch erhöhen, dass die Sache an einen anderen Ort als den Sitz oder die gewerbliche 
Niederlassung des Kunden, an die geliefert wurde, verbracht wurde. Diese Ziffer gilt nicht im Fall des 
Rückgriffes nach § 478 BGB. 

Die Mängelansprüche des Kunden einschließlich der Schadensersatzansprüche verjähren in einem 
Jahr. Dies gilt nicht im Fall des Rückgriffs nach § 478 BGB, dies gilt ferner nicht in den Fällen der §§ 438 
Abs. 1 Nr. 2 BGB sowie des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. Dies gilt auch nicht für Schadensersatzansprüche 
wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aufgrund einer grob fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Pflichtverletzung durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen. 

Im Rechtsverkehr mit Unternehmen besteht bei der Nacherfüllung die Wahl zwischen der Beseitigung 
eines Mangels oder der Lieferung einer mangelfreien Sache. Der Anspruch des Unternehmers wegen 
Mängel der Ware verjähren nach einem Jahr. 

Für Kaufleute gelten die Untersuchungs- und Rügefristen gemäß § 377 HGB. 

 
 
§7 Haftungsbeschränkungen im Verkehr mit Unternehmern 

In allen Fällen, in denen wir im Verkehr mit Unternehmern aufgrund vertraglicher oder gesetzlicher 
Anspruchsgrundlagen zum Schadens- und Aufwendungsersatz verpflichtet sind, haften wir nur, soweit 
uns, unseren leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, oder eine 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zur Last fällt. 

Unberührt bleibt die verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Unberührt 
bleibt auch die Haftung für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist 
insoweit jedoch außer in den Fällen der Sätze 1 und 2 auf den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden beschränkt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden 

§ 8 Schlussbestimmungen 

 
(1) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. 
 
(2) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen 
verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. 
Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch 
im Ganzen unwirksam.  
  
 
  



§9 Sonstiges 

Sind eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 
Soweit die Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

Kristallisation von Weinstein ist eine natürliche Erscheinung und kein Grund zur Beanstandung 
 
 
§10 Änderung bzw. Ergänzung der Liefer- und Zahlungsbedingungen 
 

Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich unser Kunde bei 

Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso für künftige Geschäfte, auch wenn nicht 

ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei einem von uns bestätigten 

Auftrag zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen 

erteilt, so gelten auch dann nur unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, selbst, wenn wir nicht 

widersprechen. Abweichungen gelten also nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt 

worden sind. 

 

Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten. 
 

Die Vertragsbeziehung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht, insbesondere dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch und Handelsgesetzbuch. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 

 

Gerichtsstand ist nach unserer Wahl der Sitz der Firma oder Frankfurt am Main. 

 

Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so 

werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig. 

 

Zur Geltendmachung der Rechte aus Eigentumsvorbehalt ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht 

erforderlich, es sei denn, der Debitor ist Verbraucher. 

 

Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an die VR Factoring GmbH, Platz 

der Republik 6, 60265 Frankfurt, zu leisten, an die wir unsere gegenwärtigen und künftigen Ansprüche 

aus unserer Geschäftsverbindung abgetreten haben. Auch unser Vorbehaltseigentum haben wir auf die 

VR Factoring GmbH übertragen. 

 

Zur Erfüllung unseres Factoring-Vertrages (Abtretung unserer Forderungen und Übergabe des 

Debitorenmanagements) werden wir folgende Daten an das Finanzdienstleistungsinstitut VR Factoring 

weiterleiten:  

• •Namen und Anschrift unserer Debitoren 

• •Daten unserer Forderungen gegenüber unseren Debitoren (insbesondere Bruttobetrag und 

Fälligkeitsdatum) 

• •ggf. Namen von Ansprechpartnern und Kontaktdaten unserer Debitoren (Telefonnummer, E-Mail-

Adresse) in deren Hause zur Abstimmung der Debitorenbuchhaltung 

 



Die VR Factoring wird die Firmendaten der Debitoren an Auskunfteien und Warenkreditversicherer 

weitergeben sowie an Auftragsverarbeiter (IT-Datenverarbeitung, Druckdienstleister etc.). 

Die weiteren Einzelheiten zur Datenverarbeitung ergeben sich aus der „Aufklärung Datenschutz“ der VR 

Factoring GmbH, die Sie online unter http://www.vr-factoring.de/datenschutz einsehen und 

herunterladen können. 

 

Eine Aufrechnung durch den Kunden mit Gegenansprüchen ist ausgeschlossen, es sei denn, die 

Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Die Geltendmachung eines 

Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn, es beruht auf demselben 

Vertragsverhältnis oder die Gegenansprüche sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 
 

Für Warenlieferungen gilt: 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller offenen Forderungen, die uns gegen den 

Kunden zustehen, unser Eigentum. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung im Rahmen des 

ordnungsgemäßen Geschäftsgangs berechtigt, solange er nicht im Zahlungsverzug ist. Der Kunde darf 

die Vorbehaltsware jedoch nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen. Die 

Entgeltforderungen des Kunden gegen seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware 

sowie diejenigen Forderungen des Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen 

Rechtsgrund (auch gegen Dritte) entstehen, tritt uns der Kunde bereits jetzt sicherungshalber ab. 

Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird immer für uns 

vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die uns nicht gehören, 

so erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware 

(Rechnungsbeträge inkl. Umsatzsteuer.) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im 

Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung.  

Ist die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen, überträgt uns der Kunde anteilsmäßig Miteigentum 

an dieser Sache. Wir nehmen die Übertragung an.  

 

Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der Kunde für uns 

verwahren. 
 


